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Amtsblatt 
des Landkreises Altötting 

_________________________________________________________________________________ 

2019    Freitag, 08. Februar 2019   Nr. 4 
_________________________________________________________________________________ 

I n h a l t 
 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
ZWECKVEREINBARUNG mit der Stadt Unterschleißheim 

 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 

ZWECKVEREINBARUNG mit der Verwaltungsgemeinschaft Velden 
 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
ZWECKVEREINBARUNG mit der Gemeinde Stephanskirchen 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
ZWECKVEREINBARUNG mit der Verwaltungsgemeinschaft Marktl 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
ZWECKVEREINBARUNG mit der Gemeinde Türkenfeld 

 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 

ZWECKVEREINBARUNG mit der Verwaltungsgemeinschaft Tittling  
 

Wasserrecht; 
Planfeststellung für das Vorhaben Alz, Gewässer I. Ordnung – Deichsanierung Hoch-

wasserschutz Emmerting, hier: Bauabschnitt BA 03 Emmerting-Au, Flusskilometer 7,600 bis 
9,900 (Gewässerausbau gemäß § 67 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes – WHG – 

Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 und § 70 Abs. 1 WHG in Verbindung mit Art. 72 ff. des 
Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes – BayVwVfG)  

 
Bekanntmachung der Sparkasse Altötting-Mühldorf 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nr. 31 – Az. 1403.6/2 
 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
ZWECKVEREINBARUNG mit der Stadt Unterschleißheim 

I. 

Zwischen dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern und der 
Stadt Unterschleißheim wurde ein Zweckvereinbarung nach Art. 7 Abs. 2 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit – KommZG – abgeschlossen, die aufgrund des Übergangs 
von Befugnissen genehmigungs- und bekanntmachungspflichtig ist. 
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Diese Zweckvereinbarung wird gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG nachfolgend 
amtlich bekannt gemacht: 

II. 

 

Zweckvereinbarung 

zwischen dem  
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern  

Werkstraße 1, 84513 Töging a.Inn, 
 

vertreten durch 
den stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Stefan Schalk  

(nachfolgend Zweckverband genannt) 

und 

der Stadt Unterschleißheim, 
Landkreis München, 

Regierungsbezirk Oberbayern, 
vertreten durch den ersten Bürgermeister Christoph Böck 

(nachfolgend Gemeinde genannt) 

Aufgrund von Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit -KommZG- in der jeweils gültigen Fassung, in 

Verbindung mit § 6 der Verbandssatzung – VS – vom 7. Mai 2007, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 20. November 2018, schließen die oben genannten Körperschaften folgende 

 
Zweckvereinbarung 

zur Übertragung von Aufgaben und Befugnissen  
im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 

§ 1 
Grundsatz 

(1) 1Nach § 88 Abs. 3 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) ist auch eine 
Gemeinde in dem dort genannten Umfang (Nrn. 1 bis 4) zuständig für die Verfolgung und 
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 
(StVG). 2Nach § 88 Abs. 3 Satz 2 ZustV ist eine Gemeinde auch für die weitere Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG zuständig (Bußgeldstelle), soweit 
sie diese Zuständigkeiten tatsächlich wahrnimmt. 

(2) Nach § 4 Abs. 1 VS führt der Zweckverband für seine Verbandsmitglieder die in Abs. 
1 beschriebenen Aufgaben im gleichen Umfang durch. 

(3) Für beide Körperschaften erfolgt die Verkehrsüberwachung im übertragenen 
Wirkungskreis nach Maßgabe der für die Polizei geltenden Vorschriften. 

(4) Ort, Zeit und Umfang der Überwachung bestimmen sich nach der jeweiligen 
Vereinbarung mit dem örtlich zuständigen Polizeipräsidium und der örtlich zuständigen 
Polizeidienststelle (Nr. 1.3  IMBek vom 12. Mai 2006, AllMBl S. 161). 

§ 2 
Übertragung von Aufgaben und Befugnissen, Ausnahmen 

(1) Die Gemeinde überträgt und der Zweckverband übernimmt die Zuständigkeiten nach 
§ 88 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 und Satz 2 ZustV im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG im nachfolgenden vom 
Gemeinderat beschlossenen Umfang: 
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 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1) 

 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr und weitere Verfolgung und Ahndung 
der dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Bußgeldstelle 
nach Abs. 3 Satz 2) 

 Verfolgung von Verstößen gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit 
von Fahrzeugen (Abs. 3 Satz 1 Nr. 2) 

 Verfolgung von Verstößen gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit 
von Fahrzeugen und weitere Verfolgung und Ahndung der dabei festgestellten 
Ordnungswidrigkeiten (Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Bußgeldstelle nach Abs. 3 Satz 2) 

 Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 3 und 4 

 Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 3 und 4  und 
weitere Verfolgung und Ahndung der dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten 
(Bußgeldstelle nach Abs. 3 Satz 2). 

 
(2) Die Gemeinde überträgt und der Zweckverband übernimmt dabei im 

Zuständigkeitsbereich der Gemeinde auch alle notwendigen hoheitlichen Befugnisse bei der 
Durchführung des in Abs. 1 genannten Übertragungsumfanges. 

(3) 1Unbeschadet der Abs. 1 und 2 schließt die Gemeinde die grundsätzliche 
Vereinbarung nach § 1 Abs. 4. 2Die Gemeinde entscheidet darüber hinaus in eigener 
Zuständigkeit über den tatsächlichen örtlichen und zeitlichen Umfang der Mess- und 
Überwachungstätigkeit sowie dessen Änderungen; sie ist dabei an keine Vorgaben 
gebunden. 3Sie kann jederzeit die Überwachung aussetzen und bei Bedarf wieder 
aufnehmen. 4Die hierfür notwendigen Erklärungen bedürfen der Schriftform. 5Für die 
überwachungsfreie Zeit fallen keine Kosten an. 

(4) 1Die Allgemeine Meldepflicht nach Nr. 1.16.1 der IMBek vom 12. Mai 2006 obliegt 
der Gemeinde. 2Gleiches gilt für die jährliche Meldepflicht nach Nr. 1.16.2 IMBek; sie erhält 
hierzu jährlich bis zum 20. Februar eine den Anforderungen entsprechende Übersicht. 3Die 
amtliche Bekanntmachung nach Nr. 1.16.3 IMBek ist zu beachten! 

§ 3 
Personal 

(1) Beide Vertragspartner vereinbaren, dass Bedienstete des Zweckverbandes zeitanteilig 
im Rahmen der Übertragung der Aufgaben in der Gemeinde tätig werden. 

(2) 1Das dafür benötigte Personal wird vom Zweckverband angestellt. 2Die 
personalrechtlichen Entscheidungen trifft der Zweckverband. 

§ 4 
Kosten  

(1) Die Gemeinde entrichtet im Rahmen der Aufgabenübertragung für die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Leistungen die besonderen Entgelte nach § 27 Abs. 2 und 3 VS 
in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) 1Die Fälligkeit der besonderen Entgelte ergibt sich aus § 27 Abs. 5 VS. 2Mit Ablauf der 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und Abschluss aller Verfahren 
erhält die Gemeinde eine Gesamtübersicht (Gesamtbescheid) über Leistungen und Entgelte. 
3Eventuelle Mehr- oder Minderzahlungen werden auf Grund der Gesamtübersicht nach Satz 
2 innerhalb von vier Wochen nach Zugang des Gesamtbescheides zur Zahlung fällig bzw. 
erstattet. 

 

 



16 
 

§ 5 
Verteilung der Verwarnungs- und Bußgelder 

(1) Die Einnahmen aus der Festsetzung von Verwarnungsgeldern und Bußgeldern durch 
den Zweckverband stehen ausschließlich der Gemeinde zu, in deren Gebiet die 
Ordnungswidrigkeit festgestellt wurde, soweit im Rahmen der nach § 2 Abs. 1 und 2 
übertragenen Aufgaben der Zweckverband auch Ahndungsbehörde (Bußgeldstelle) ist. 

(2) 1Die Gemeinde erhält vom Zweckverband monatlich eine Aufstellung über die 
festgesetzten Verwarnungsgelder und Bußgelder und deren Eingänge. 2Eingegange-ne 
Verwarnungsgelder und Bußgelder werden monatlich an die Gemeinde überwiesen. 

(3) 1Mit Ablauf der Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und 
Abschluss aller Verfahren erhält die Gemeinde eine Gesamtübersicht über die 
Festsetzungen und deren Eingänge. 2Gleichzeitig erfolgt der Kontoausgleich mit der 
Gemeinde. 

§ 6 
Geltungsdauer der Zweckvereinbarung, Kündigung 

(1) 1Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 VS können die Leistungen des Zweckverbandes längstens 
für zwei Jahre im Rahmen einer Zweckvereinbarung in Anspruch genommen werden. 2Die 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung beträgt daher ebenfalls längstens zwei Jahre, 
mindestens jedoch ein Jahr, ab Wirksamwerden. 3Die tatsächliche Geltungsdauer ist 
daher durch den Gemeinderat (Art. 32 Abs. 2 Nr. 1 GO) zu beschließen. 4Für den Fall, dass 
vor Ablauf der Geltungsdauer der laufenden Zweckvereinbarung dem Zweckverband ein 
entsprechender Beitrittsbeschluss (Antrag auf Mitgliedschaft) der Gemeinde bereits vorliegt, 
verlängert sich die Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung bis zum In-Kraft-Treten der 
notwendigen Änderung der Verbandssatzung (§ 6 Abs. 3 Satz 3 VS). 

(2) 1Eine zunächst auf zwei Jahre abgeschlossene Zweckvereinbarung kann jedoch unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des ersten Laufjahres gekündigt werden. 
2Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

(3) 1Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 2Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

§ 7 
Änderung des Übertragungsumfanges 

1Jede Änderung des Übertragungsumfanges nach § 2 Abs. 1 und 2 bedarf des 
Abschlusses einer neuen Zweckvereinbarung. 2Der Neuabschluss hat keine Auswirkungen 
auf die ursprüngliche Geltungsdauer nach § 6 Abs. 1 Satz 3. 

§ 8 
Streitigkeiten und Schlichtung 

Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der an dieser Zweckvereinbarung beteiligten 
Körperschaften soll die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes angerufen werden. 

§ 9  
Inkrafttreten 

(1) 1Diese Zweckvereinbarung wird am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Aufsichtsbehörde wirksam. 2Sie gilt zwei Jahre.  

(2) Die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes übermittelt dem Zweckverband und der 
Gemeinde sowie deren Aufsichtsbehörde das entsprechende Amtsblatt bzw. einen Auszug 
davon. 
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Töging a.Inn, den 11. Januar 2019 Unterschleißheim, den 31. Januar 2019 
für den Zweckverband für die Stadt Unterschleißheim 
 
 
.gez.................................................. .gez................................ 
Stefan Schalk Christoph Böck 
Stellv. Verbandsvorsitzender Erster Bürgermeister  
 
 
                               Siegel                                     Siegel                   

 

III. 

Die dieser amtlichen Bekanntmachung zugrunde liegende Zweckvereinbarung wurde vom 
Landratsamt Altötting als der nach Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 KommZG 
zuständigen Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes mit Bescheid vom 10. Januar 2019 Nr. 
31-1403.6/2 gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
Altötting, 8. Februar 2019 
Landratsamt Altötting 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nr. 31 – Az. 1403.6/2 

 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
ZWECKVEREINBARUNG mit der Verwaltungsgemeinschaft Velden  

I. 

Zwischen dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern und der 
Verwaltungsgemeinschaft Velden wurde ein Zweckvereinbarung nach Art. 7 Abs. 2 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit – KommZG – abgeschlossen, die aufgrund 
des Übergangs von Befugnissen genehmigungs- und bekanntmachungspflichtig ist. 

Diese Zweckvereinbarung wird gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG nachfolgend 
amtlich bekannt gemacht: 

II. 

Zweckvereinbarung 

zwischen dem 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern 

Werkstraße 1, 84513 Töging a.Inn, 
vertreten durch 

den stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Stefan Schalk  
(nachfolgend Zweckverband genannt) 

und der 

Verwaltungsgemeinschaft Velden, 
      

Landkreis Landshut, 
Regierungsbezirk Niederbayern, 

für die Mitgliedsgemeinde Velden 
vertreten durch 

 den Gemeinschaftsvorsitzenden Ludwig Greimel 
(nachfolgend VerwG genannt) 
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Aufgrund von Art. 1 Abs. 1 Satz 2, Halbsatz 1 und Abs. 2 Satz 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit -KommZG- in der jeweils gültigen 
Fassung, in Verbindung mit § 6 der Verbandssatzung – VS – vom 7. Mai 2007, zuletzt 

geändert durch Satzung vom 20. November 2018, schließen die oben genannten 
Körperschaften folgende 

 
 

Zweckvereinbarung 
zur Übertragung von Aufgaben und Befugnissen 

im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 

 
 

§ 1 
Grundsatz 

(1) 1Gemäß Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung für den Freistaat 
Bayern – VGemO – ist im Rahmen des § 88 Abs. 3 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung 
(ZustV) auch eine Verwaltungsgemeinschaft in dem dort genannten Umfang (Nrn. 1 bis 4) für 
ihre Mitgliedsgemeinden zuständig für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG). 2Nach § 88 Abs. 3 
Satz 2 ZustV ist eine VG auch für die weitere Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG zuständig (Bußgeldstelle), soweit sie diese 
Zuständigkeiten tatsächlich wahrnimmt. 

(2) Nach § 4 Abs. 1 VS führt der Zweckverband für seine Verbandsmitglieder die in Abs. 1 
beschriebenen Aufgaben im gleichen Umfang durch. 

(3) Für beide Körperschaften erfolgt die Verkehrsüberwachung im übertragenen 
Wirkungskreis nach Maßgabe der für die Polizei geltenden Vorschriften. 

(4) Ort, Zeit und Umfang der Überwachung bestimmen sich nach der jeweiligen 
Vereinbarung mit dem örtlich zuständigen Polizeipräsidium und der örtlich zuständigen 
Polizeidienststelle (Nr. 1.3 der IMBek vom 12. Mai 2006, AllMBl S. 161). 

§ 2 
Übertragung von Aufgaben und Befugnissen, Ausnahmen 

(1) Die VerwG überträgt und der Zweckverband übernimmt für das Gebiet der oben 
genannten Mitgliedsgemeinde/n die Zuständigkeiten nach § 88 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 
und Satz 2 ZustV im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG im nachfolgenden von der 
Gemeinschaftsversammlung beschlossenen Umfang: 

für die Mitgliedsgemeinde Velden 

 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1) 

 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr und weitere Verfolgung und Ahndung 
der dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Bußgeldstelle 
nach Abs. 3 Satz 2) 

 Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 3 und 4 

 Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 3 und 4  und 
weitere Verfolgung und Ahndung der dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten 
(Bußgeldstelle nach Abs. 3 Satz 2). 
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(2) Die VerwG überträgt und der Zweckverband übernimmt dabei von der VerwG im 
Gebiet der genannten Mitgliedsgemeinde/n auch alle notwendigen hoheitlichen Befugnisse 
bei der Durchführung des in Abs. 1 genannten Übertragungsumfanges. 

(3) 1Unbeschadet der Abs. 1 und 2 schließt die VerwG für Ihre Mitgliedsgemeinde/n die 
grundsätzliche/n Vereinbarung/en nach § 1 Abs. 4. 2Die VerwG entscheidet darüber hinaus 
im Einvernehmen mit ihrer/n Mitgliedsgemeinde/n in eigener Zuständigkeit über den 
tatsächlichen örtlichen und zeitlichen Umfang der Mess- und Überwachungstätigkeit sowie 
dessen Änderungen; sie ist dabei an keine Vorgaben gebunden. 3Sie kann jederzeit die 
Überwachung aussetzen und bei Bedarf wieder aufnehmen. 4Die hierfür notwendigen 
Erklärungen bedürfen der Schriftform. 5Für die überwachungsfreie Zeit fallen keine Kosten 
an. 

(4) 1Die Allgemeine Meldepflicht nach Nr. 1.16.1 der IMBek vom 12. Mai 2006 obliegt 
der VerwG. 2Gleiches gilt für die jährliche Meldepflicht nach Nr. 1.16.2 IMBek; sie erhält 
hierzu jährlich bis zum 20. Februar eine den Anforderungen entsprechende Übersicht. 3Die 
amtliche Bekanntmachung nach Nr. 1.16.3 IMBek ist zu beachten! 

 
§ 3 

Personal 

(1) Beide Vertragspartner vereinbaren, dass Bedienstete des Zweckverbandes zeitanteilig 
im Rahmen der Übertragung der Aufgaben in der VerwG tätig werden. 

(2) 1Das dafür benötigte Personal wird vom Zweckverband angestellt. 2Die 
personalrechtlichen Entscheidungen trifft der Zweckverband. 

§ 4 
Kosten 

(1) Die VerwG entrichtet im Rahmen der Aufgabenübertragung für die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Leistungen die besonderen Entgelte nach § 27 Abs. 2 und 3 VS 
in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) 1Die Fälligkeit der besonderen Entgelte ergibt sich aus § 27 Abs. 5 VS. 2Mit Ablauf der 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und Abschluss aller Verfahren 
erhält die VerwG eine nach Mitgliedsgemeinde/n aufgeschlüsselte Gesamtübersicht 
(Gesamtbescheid) über Leistungen und Entgelte. 3Eventuelle Mehr- oder Minderzahlungen 
werden auf Grund der Gesamtübersicht nach Satz 2 innerhalb von vier Wochen nach 
Zugang des Gesamtbescheides zur Zahlung fällig bzw. erstattet. 

§ 5 
Verteilung der Verwarnungs- und Bußgelder 

(1) Die Einnahmen aus der Festsetzung von Verwarnungsgeldern und Bußgeldern durch 
den Zweckverband stehen der VerwG zu, in deren Mitgliedsgemeinde/n die 
Ordnungswidrigkeit festgestellt wurde, soweit im Rahmen der nach § 2 Abs. 1 und 2 
übertragenen Aufgaben der Zweckverband auch Ahndungsbehörde (Bußgeldstelle) ist. 

(2) 1Die VerwG erhält vom Zweckverband monatlich eine nach Mitgliedsgemeinde/n 
aufgeschlüsselte Aufstellung über die festgesetzten Verwarnungsgelder und Bußgelder und 
deren Eingänge. 2Eingegangene Verwarnungsgelder und Bußgelder werden vierteljährlich 
an die VerwG ausbezahlt. 

(3) 1Mit Ablauf der Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und 
Abschluss aller Verfahren erhält die VerwG eine nach Mitgliedsgemeinde/n aufgeschlüsselte 
Gesamtübersicht über die Festsetzungen und deren Eingänge. 2Gleichzeitig erfolgt der 
Kontoausgleich mit der VerwG. 
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§ 6 
Geltungsdauer der Zweckvereinbarung, Kündigung 

(1) 1Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 VS können die Leistungen des Zweckverbandes längstens 
für zwei Jahre im Rahmen einer Zweckvereinbarung in Anspruch genommen werden. 2Die 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung beträgt daher ebenfalls längstens zwei Jahre, 
mindestens jedoch ein Jahr, ab Wirksamwerden. 3Die tatsächliche Geltungsdauer ist 
daher durch die Gemeinschaftsversammlung (Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 26 Abs.1 
KommZG, Art. 32 Abs. 2 Nr. 1 GO) zu beschließen. 4Für den Fall, dass vor Ablauf der 
Geltungsdauer der laufenden Zweckvereinbarung dem Zweckverband ein entsprechender 
Beitrittsbeschluss (Antrag auf Mitgliedschaft) der Verwaltungsgemeinschaft bereits vorliegt, 
verlängert sich die Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung bis zum In-Kraft-Treten der 
notwendigen Änderung der Verbandssatzung (§ 6 Abs. 3 Satz 3 VS). 

(2) 1Eine zunächst auf zwei Jahre abgeschlossene Zweckvereinbarung kann jedoch unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des ersten Laufjahres gekündigt werden. 
2Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

(3) 1Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 2Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

 
§ 7 

Änderung des Übertragungsumfanges 

1Jede Änderung des Übertragungsumfanges nach § 2 Abs. 1 und 2 bedarf des 
Abschlusses einer neuen Zweckvereinbarung. 2Der Neuabschluss hat keine Auswirkungen 
auf die ursprüngliche Geltungsdauer nach § 6 Abs. 1 Satz 3. 

§ 8 
Streitigkeiten und Schlichtung 

Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der an dieser Zweckvereinbarung beteiligten 
Körperschaften soll die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes angerufen werden. 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
(1) 1Diese Zweckvereinbarung wird am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung im 

Amtsblatt der Aufsichtsbehörde wirksam. 2Sie gilt zwei Jahre.  

(2) Die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes übermittelt dem Zweckverband und der 
VerwG sowie deren Aufsichtsbehörde das entsprechende Amtsblatt bzw. einen Auszug 
davon. 
 
Töging a.Inn, den 11. Januar 2019 Velden, den 14. Januar 2019 
für den Zweckverband für die VerwG Altfraunhofen 
 
gez.................................................. gez................................................. 
Stefan Schalk Ludwig Greimel 
Stellv. Verbandsvorsitzender Gemeinschaftsvorsitzender  
                                 
                                     Siegel                                                   Siegel                   
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III. 

Die dieser amtlichen Bekanntmachung zugrunde liegende Zweckvereinbarung wurde vom 
Landratsamt Altötting als der nach Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 KommZG 
zuständigen Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes mit Bescheid vom 10. Januar 2019 Nr. 
31-1403.6/2 gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
Altötting, 8. Februar 2019 
Landratsamt Altötting 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nr. 31 – Az. 1403.6/2 
 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
ZWECKVEREINBARUNG mit der Gemeinde Stephanskirchen 

I. 

Zwischen dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern und der 
Gemeinde Stephanskirchen wurde ein Zweckvereinbarung nach Art. 7 Abs. 2 des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit – KommZG – abgeschlossen, die aufgrund des 
Übergangs von Befugnissen genehmigungs- und bekanntmachungspflichtig ist. 

Diese Zweckvereinbarung wird gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG nachfolgend 
amtlich bekannt gemacht: 

II. 

 

Zweckvereinbarung 

zwischen dem  
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern  

Werkstraße 1, 84513 Töging a.Inn, 
vertreten durchden stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Stefan Schalk  

(nachfolgend Zweckverband genannt) 

und 

der Gemeinde Stephanskirchen, 
Landkreis Rosenheim, 

Regierungsbezirk Oberbayern, 
vertreten durch den ersten Bürgermeister Rainer Auer 

(nachfolgend Gemeinde genannt)Aufgrund von Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1, Art. 2 
Abs. 1 und Art. 7 ff des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit -KommZG- in der 
jeweils gültigen Fassung, in Verbindung mit § 6 der Verbandssatzung – VS – vom 7. Mai 

2007, zuletzt geändert durch Satzung vom 20. November 2018, schließen die oben 
genannten Körperschaften folgende 

 
Zweckvereinbarung 

zur Übertragung von Aufgaben und Befugnissen  
im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 

§ 1 
Grundsatz 

(1) 1Nach § 88 Abs. 3 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) ist auch eine 
Gemeinde in dem dort genannten Umfang (Nrn. 1 bis 4) zuständig für die Verfolgung und 
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 
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(StVG). 2Nach § 88 Abs. 3 Satz 2 ZustV ist eine Gemeinde auch für die weitere Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG zuständig (Bußgeldstelle), soweit 
sie diese Zuständigkeiten tatsächlich wahrnimmt. 

(2) Nach § 4 Abs. 1 VS führt der Zweckverband für seine Verbandsmitglieder die in Abs. 
1 beschriebenen Aufgaben im gleichen Umfang durch. 

(3) Für beide Körperschaften erfolgt die Verkehrsüberwachung im übertragenen 
Wirkungskreis nach Maßgabe der für die Polizei geltenden Vorschriften. 

(4) Ort, Zeit und Umfang der Überwachung bestimmen sich nach der jeweiligen 
Vereinbarung mit dem örtlich zuständigen Polizeipräsidium und der örtlich zuständigen 
Polizeidienststelle (Nr. 1.3  IMBek vom 12. Mai 2006, AllMBl S. 161). 

§ 2 
Übertragung von Aufgaben und Befugnissen, Ausnahmen 

(1) Die Gemeinde überträgt und der Zweckverband übernimmt die Zuständigkeiten nach 
§ 88 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 und Satz 2 ZustV im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG im nachfolgenden vom 
Gemeinderat beschlossenen Umfang: 

 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1) 

 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr und weitere Verfolgung und Ahndung 
der dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Bußgeldstelle 
nach Abs. 3 Satz 2) 

(2) Die Gemeinde überträgt und der Zweckverband übernimmt dabei im 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde auch alle notwendigen hoheitlichen Befugnisse bei der 
Durchführung des in Abs. 1 genannten Übertragungsumfanges. 

(3) 1Unbeschadet der Abs. 1 und 2 schließt die Gemeinde die grundsätzliche 
Vereinbarung nach § 1 Abs. 4. 2Die Gemeinde entscheidet darüber hinaus in eigener 
Zuständigkeit über den tatsächlichen örtlichen und zeitlichen Umfang der Mess- und 
Überwachungstätigkeit sowie dessen Änderungen; sie ist dabei an keine Vorgaben 
gebunden. 3Sie kann jederzeit die Überwachung aussetzen und bei Bedarf wieder 
aufnehmen. 4Die hierfür notwendigen Erklärungen bedürfen der Schriftform. 5Für die 
überwachungsfreie Zeit fallen keine Kosten an. 

(4) 1Die Allgemeine Meldepflicht nach Nr. 1.16.1 der IMBek vom 12. Mai 2006 obliegt 
der Gemeinde. 2Gleiches gilt für die jährliche Meldepflicht nach Nr. 1.16.2 IMBek; sie erhält 
hierzu jährlich bis zum 20. Februar eine den Anforderungen entsprechende Übersicht. 3Die 
amtliche Bekanntmachung nach Nr. 1.16.3 IMBek ist zu beachten! 

§ 3 
Personal 

(1) Beide Vertragspartner vereinbaren, dass Bedienstete des Zweckverbandes zeitanteilig 
im Rahmen der Übertragung der Aufgaben in der Gemeinde tätig werden. 

(2) 1Das dafür benötigte Personal wird vom Zweckverband angestellt. 2Die 
personalrechtlichen Entscheidungen trifft der Zweckverband. 

§ 4 
Kosten  

(1) Die Gemeinde entrichtet im Rahmen der Aufgabenübertragung für die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Leistungen die besonderen Entgelte nach § 27 Abs. 2 und 3 VS 
in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) 1Die Fälligkeit der besonderen Entgelte ergibt sich aus § 27 Abs. 5 VS. 2Mit Ablauf der 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und Abschluss aller Verfahren 
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erhält die Gemeinde eine Gesamtübersicht (Gesamtbescheid) über Leistungen und Entgelte. 
3Eventuelle Mehr- oder Minderzahlungen werden auf Grund der Gesamtübersicht nach Satz 
2 innerhalb von vier Wochen nach Zugang des Gesamtbescheides zur Zahlung fällig bzw. 
erstattet. 

§ 5 
Verteilung der Verwarnungs- und Bußgelder 

(1) Die Einnahmen aus der Festsetzung von Verwarnungsgeldern und Bußgeldern durch 
den Zweckverband stehen ausschließlich der Gemeinde zu, in deren Gebiet die 
Ordnungswidrigkeit festgestellt wurde, soweit im Rahmen der nach § 2 Abs. 1 und 2 
übertragenen Aufgaben der Zweckverband auch Ahndungsbehörde (Bußgeldstelle) ist. 

(2) 1Die Gemeinde erhält vom Zweckverband monatlich eine Aufstellung über die 
festgesetzten Verwarnungsgelder und Bußgelder und deren Eingänge. 2Eingegange-ne 
Verwarnungsgelder und Bußgelder werden monatlich an die Gemeinde überwiesen. 

(3) 1Mit Ablauf der Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und 
Abschluss aller Verfahren erhält die Gemeinde eine Gesamtübersicht über die 
Festsetzungen und deren Eingänge. 2Gleichzeitig erfolgt der Kontoausgleich mit der 
Gemeinde. 

§ 6 
Geltungsdauer der Zweckvereinbarung, Kündigung 

(1) 1Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 VS können die Leistungen des Zweckverbandes längstens 
für zwei Jahre im Rahmen einer Zweckvereinbarung in Anspruch genommen werden. 2Die 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung beträgt daher ebenfalls längstens zwei Jahre, 
mindestens jedoch ein Jahr, ab Wirksamwerden. 3Die tatsächliche Geltungsdauer ist 
daher durch den Gemeinderat (Art. 32 Abs. 2 Nr. 1 GO) zu beschließen. 4Für den Fall, dass 
vor Ablauf der Geltungsdauer der laufenden Zweckvereinbarung dem Zweckverband ein 
entsprechender Beitrittsbeschluss (Antrag auf Mitgliedschaft) der Gemeinde bereits vorliegt, 
verlängert sich die Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung bis zum In-Kraft-Treten der 
notwendigen Änderung der Verbandssatzung (§ 6 Abs. 3 Satz 3 VS). 

(2) 1Eine zunächst auf zwei Jahre abgeschlossene Zweckvereinbarung kann jedoch unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des ersten Laufjahres gekündigt werden. 
2Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

(3) 1Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 2Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

§ 7 
Änderung des Übertragungsumfanges 

1Jede Änderung des Übertragungsumfanges nach § 2 Abs. 1 und 2 bedarf des 
Abschlusses einer neuen Zweckvereinbarung. 2Der Neuabschluss hat keine Auswirkungen 
auf die ursprüngliche Geltungsdauer nach § 6 Abs. 1 Satz 3. 

 

§ 8 
Streitigkeiten und Schlichtung 

Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der an dieser Zweckvereinbarung beteiligten 
Körperschaften soll die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes angerufen werden. 

 

 

 



24 
 

§ 9  
Inkrafttreten 

(1) 1Diese Zweckvereinbarung wird am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Aufsichtsbehörde wirksam. 2Sie gilt ein Jahr.  

(2) Die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes übermittelt dem Zweckverband und der 
Gemeinde sowie deren Aufsichtsbehörde das entsprechende Amtsblatt bzw. einen Auszug 
davon. 
 
 
Töging a.Inn, den 11. Januar 2019 Stephanskirchen, den 14. Januar 2019 
für den Zweckverband für die Gemeinde Stephanskirchen 
 
 
 
.................................................. ................................................. 
Stefan Schalk Rainer Auer 
Stellv. Verbandsvorsitzender Erster Bürgermeister  
 
 
                               Siegel                                     Siegel                   
                                                                      

 

III. 

Die dieser amtlichen Bekanntmachung zugrunde liegende Zweckvereinbarung wurde vom 
Landratsamt Altötting als der nach Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 KommZG 
zuständigen Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes mit Bescheid vom 10. Januar 2019 Nr. 
31-1403.6/2 gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
Altötting, 8. Februar 2019 
Landratsamt Altötting 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nr. 31 – Az. 1403.6/2 
 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
ZWECKVEREINBARUNG mit der Verwaltungsgemeinschaft Marktl 

I. 

Zwischen dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern und der 
Verwaltungsgemeinschaft Marktl wurde ein Zweckvereinbarung nach Art. 7 Abs. 2 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit – KommZG – abgeschlossen, die aufgrund 
des Übergangs von Befugnissen genehmigungs- und bekanntmachungspflichtig ist. 

Diese Zweckvereinbarung wird gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG nachfolgend 
amtlich bekannt gemacht: 

II. 

Zweckvereinbarung 

zwischen dem 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern 

Werkstraße 1, 84513 Töging a.Inn, 
vertreten durch 

den stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Stefan Schalk  
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(nachfolgend Zweckverband genannt) 

und der 

Verwaltungsgemeinschaft Marktl, 
      

Landkreis Altötting, 
Regierungsbezirk Oberbayern, 

für die Mitgliedsgemeinde Stammham 
vertreten durch 

 den Gemeinschaftsvorsitzenden Hubert Gschwendtner 
(nachfolgend VerwG genannt) 

Aufgrund von Art. 1 Abs. 1 Satz 2, Halbsatz 1 und Abs. 2 Satz 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit -KommZG- in der jeweils gültigen 
Fassung, in Verbindung mit § 6 der Verbandssatzung – VS – vom 7. Mai 2007, zuletzt 

geändert durch Satzung vom 20. November 2018, schließen die oben genannten 
Körperschaften folgende 

 
Zweckvereinbarung 

zur Übertragung von Aufgaben und Befugnissen 
im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 

§ 1 
Grundsatz 

(1) 1Gemäß Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung für den Freistaat 
Bayern – VGemO – ist im Rahmen des § 88 Abs. 3 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung 
(ZustV) auch eine Verwaltungsgemeinschaft in dem dort genannten Umfang (Nrn. 1 bis 4) für 
ihre Mitgliedsgemeinden zuständig für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG). 2Nach § 88 Abs. 3 
Satz 2 ZustV ist eine VG auch für die weitere Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG zuständig (Bußgeldstelle), soweit sie diese 
Zuständigkeiten tatsächlich wahrnimmt. 

(2) Nach § 4 Abs. 1 VS führt der Zweckverband für seine Verbandsmitglieder die in Abs. 1 
beschriebenen Aufgaben im gleichen Umfang durch. 

(3) Für beide Körperschaften erfolgt die Verkehrsüberwachung im übertragenen 
Wirkungskreis nach Maßgabe der für die Polizei geltenden Vorschriften. 

(4) Ort, Zeit und Umfang der Überwachung bestimmen sich nach der jeweiligen 
Vereinbarung mit dem örtlich zuständigen Polizeipräsidium und der örtlich zuständigen 
Polizeidienststelle (Nr. 1.3 der IMBek vom 12. Mai 2006, AllMBl S. 161). 

§ 2 
Übertragung von Aufgaben und Befugnissen, Ausnahmen 

(1) Die VerwG überträgt und der Zweckverband übernimmt für das Gebiet der oben 
genannten Mitgliedsgemeinde/n die Zuständigkeiten nach § 88 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 
und Satz 2 ZustV im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG im nachfolgenden von der 
Gemeinschaftsversammlung beschlossenen Umfang: 

für die Mitgliedsgemeinde Stammham 

 Verfolgung von Verstößen gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit 
von Fahrzeugen und weitere Verfolgung und Ahndung der dabei festgestellten 
Ordnungswidrigkeiten (Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Bußgeldstelle nach Abs. 3 Satz 2) 
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(2) Die VerwG überträgt und der Zweckverband übernimmt dabei von der VerwG im 
Gebiet der genannten Mitgliedsgemeinde/n auch alle notwendigen hoheitlichen Befugnisse 
bei der Durchführung des in Abs. 1 genannten Übertragungsumfanges. 

(3) 1Unbeschadet der Abs. 1 und 2 schließt die VerwG für Ihre Mitgliedsgemeinde/n die 
grundsätzliche/n Vereinbarung/en nach § 1 Abs. 4. 2Die VerwG entscheidet darüber hinaus 
im Einvernehmen mit ihrer/n Mitgliedsgemeinde/n in eigener Zuständigkeit über den 
tatsächlichen örtlichen und zeitlichen Umfang der Mess- und Überwachungstätigkeit sowie 
dessen Änderungen; sie ist dabei an keine Vorgaben gebunden. 3Sie kann jederzeit die 
Überwachung aussetzen und bei Bedarf wieder aufnehmen. 4Die hierfür notwendigen 
Erklärungen bedürfen der Schriftform. 5Für die überwachungsfreie Zeit fallen keine Kosten 
an. 

(4) 1Die Allgemeine Meldepflicht nach Nr. 1.16.1 der IMBek vom 12. Mai 2006 obliegt 
der VerwG. 2Gleiches gilt für die jährliche Meldepflicht nach Nr. 1.16.2 IMBek; sie erhält 
hierzu jährlich bis zum 20. Februar eine den Anforderungen entsprechende Übersicht. 3Die 
amtliche Bekanntmachung nach Nr. 1.16.3 IMBek ist zu beachten! 

§ 3 
Personal 

(1) Beide Vertragspartner vereinbaren, dass Bedienstete des Zweckverbandes zeitanteilig 
im Rahmen der Übertragung der Aufgaben in der VerwG tätig werden. 

(2) 1Das dafür benötigte Personal wird vom Zweckverband angestellt. 2Die 
personalrechtlichen Entscheidungen trifft der Zweckverband. 

 
§ 4 

Kosten 

(1) Die VerwG entrichtet im Rahmen der Aufgabenübertragung für die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Leistungen die besonderen Entgelte nach § 27 Abs. 2 und 3 VS 
in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) 1Die Fälligkeit der besonderen Entgelte ergibt sich aus § 27 Abs. 5 VS. 2Mit Ablauf der 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und Abschluss aller Verfahren 
erhält die VerwG eine nach Mitgliedsgemeinde/n aufgeschlüsselte Gesamtübersicht 
(Gesamtbescheid) über Leistungen und Entgelte. 3Eventuelle Mehr- oder Minderzahlungen 
werden auf Grund der Gesamtübersicht nach Satz 2 innerhalb von vier Wochen nach 
Zugang des Gesamtbescheides zur Zahlung fällig bzw. erstattet. 

§ 5 
Verteilung der Verwarnungs- und Bußgelder 

(1) Die Einnahmen aus der Festsetzung von Verwarnungsgeldern und Bußgeldern durch 
den Zweckverband stehen der VerwG zu, in deren Mitgliedsgemeinde/n die 
Ordnungswidrigkeit festgestellt wurde, soweit im Rahmen der nach § 2 Abs. 1 und 2 
übertragenen Aufgaben der Zweckverband auch Ahndungsbehörde (Bußgeldstelle) ist. 

(2) 1Die VerwG erhält vom Zweckverband monatlich eine nach Mitgliedsgemeinde/n 
aufgeschlüsselte Aufstellung über die festgesetzten Verwarnungsgelder und Bußgelder und 
deren Eingänge. 2Eingegangene Verwarnungsgelder und Bußgelder werden vierteljährlich 
an die VerwG ausbezahlt. 

(3) 1Mit Ablauf der Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und 
Abschluss aller Verfahren erhält die VerwG eine nach Mitgliedsgemeinde/n aufgeschlüsselte 
Gesamtübersicht über die Festsetzungen und deren Eingänge. 2Gleichzeitig erfolgt der 
Kontoausgleich mit der VerwG. 
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§ 6 
Geltungsdauer der Zweckvereinbarung, Kündigung 

(1) 1Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 VS können die Leistungen des Zweckverbandes längstens 
für zwei Jahre im Rahmen einer Zweckvereinbarung in Anspruch genommen werden. 2Die 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung beträgt daher ebenfalls längstens zwei Jahre, 
mindestens jedoch ein Jahr, ab Wirksamwerden. 3Die tatsächliche Geltungsdauer ist 
daher durch die Gemeinschaftsversammlung (Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 26 Abs.1 
KommZG, Art. 32 Abs. 2 Nr. 1 GO) zu beschließen. 4Für den Fall, dass vor Ablauf der 
Geltungsdauer der laufenden Zweckvereinbarung dem Zweckverband ein entsprechender 
Beitrittsbeschluss (Antrag auf Mitgliedschaft) der Verwaltungsgemeinschaft bereits vorliegt, 
verlängert sich die Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung bis zum In-Kraft-Treten der 
notwendigen Änderung der Verbandssatzung (§ 6 Abs. 3 Satz 3 VS). 

(2) 1Eine zunächst auf zwei Jahre abgeschlossene Zweckvereinbarung kann jedoch unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des ersten Laufjahres gekündigt werden. 
2Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

(3) 1Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 2Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

§ 7 
Änderung des Übertragungsumfanges 

1Jede Änderung des Übertragungsumfanges nach § 2 Abs. 1 und 2 bedarf des 
Abschlusses einer neuen Zweckvereinbarung. 2Der Neuabschluss hat keine Auswirkungen 
auf die ursprüngliche Geltungsdauer nach § 6 Abs. 1 Satz 3. 

 
§ 8 

Streitigkeiten und Schlichtung 

Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der an dieser Zweckvereinbarung beteiligten 
Körperschaften soll die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes angerufen werden. 

§ 9 
Inkrafttreten 

(1) 1Diese Zweckvereinbarung wird am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Aufsichtsbehörde wirksam. 2Sie gilt zwei Jahre.  

(2) Die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes übermittelt dem Zweckverband und der 
VerwG sowie deren Aufsichtsbehörde das entsprechende Amtsblatt bzw. einen Auszug 
davon. 
 
Töging a.Inn, den 11. Januar 2019 Marktl, den 17. Januar 2019 
für den Zweckverband für die VerwG Marktl 
 
gez................................................... gez.................................................. 
Stefan Schalk Hubert Gschwendtner 
Stellv. Verbandsvorsitzender Gemeinschaftsvorsitzender  
                                 
                                     Siegel                                                   Siegel                   
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III. 

Die dieser amtlichen Bekanntmachung zugrunde liegende Zweckvereinbarung wurde vom 
Landratsamt Altötting als der nach Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 KommZG 
zuständigen Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes mit Bescheid vom 10. Januar 2019 Nr. 
31-1403.6/2 gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
Altötting, 8. Februar 2019 
Landratsamt Altötting 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Nr. 31 – Az. 1403.6/2 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
ZWECKVEREINBARUNG mit der Gemeinde Türkenfeld 

I. 

Zwischen dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern und der 
Gemeinde Türkenfeld wurde ein Zweckvereinbarung nach Art. 7 Abs. 2 des Gesetzes über 
die kommunale Zusammenarbeit – KommZG – abgeschlossen, die aufgrund des Übergangs 
von Befugnissen genehmigungs- und bekanntmachungspflichtig ist. 

Diese Zweckvereinbarung wird gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG nachfolgend 
amtlich bekannt gemacht: 

II. 

 

Zweckvereinbarung 

zwischen dem  
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern  

Werkstraße 1, 84513 Töging a.Inn, 
vertreten durch 

den stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Stefan Schalk  
(nachfolgend Zweckverband genannt) 

und 

der Gemeinde Türkenfeld, 
Landkreis Fürstenfeldbruck, 

Regierungsbezirk Oberbayern, 
vertreten durch den ersten Bürgermeister Pius Keller 

(nachfolgend Gemeinde genannt) 

Aufgrund von Art. 1 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff des Gesetzes 
über die kommunale Zusammenarbeit -KommZG- in der jeweils gültigen Fassung, in 

Verbindung mit § 6 der Verbandssatzung – VS – vom 7. Mai 2007, zuletzt geändert durch 
Satzung vom 20. November 2018, schließen die oben genannten Körperschaften folgende 

 
Zweckvereinbarung 

zur Übertragung von Aufgaben und Befugnissen  
im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 
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§ 1 
Grundsatz 

(1) 1Nach § 88 Abs. 3 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung (ZustV) ist auch eine 
Gemeinde in dem dort genannten Umfang (Nrn. 1 bis 4) zuständig für die Verfolgung und 
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 
(StVG). 2Nach § 88 Abs. 3 Satz 2 ZustV ist eine Gemeinde auch für die weitere Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG zuständig (Bußgeldstelle), soweit 
sie diese Zuständigkeiten tatsächlich wahrnimmt. 

(2) Nach § 4 Abs. 1 VS führt der Zweckverband für seine Verbandsmitglieder die in Abs. 
1 beschriebenen Aufgaben im gleichen Umfang durch. 

(3) Für beide Körperschaften erfolgt die Verkehrsüberwachung im übertragenen 
Wirkungskreis nach Maßgabe der für die Polizei geltenden Vorschriften. 

(4) Ort, Zeit und Umfang der Überwachung bestimmen sich nach der jeweiligen 
Vereinbarung mit dem örtlich zuständigen Polizeipräsidium und der örtlich zuständigen 
Polizeidienststelle (Nr. 1.3  IMBek vom 12. Mai 2006, AllMBl S. 161). 

§ 2 
Übertragung von Aufgaben und Befugnissen, Ausnahmen 

(1) Die Gemeinde überträgt und der Zweckverband übernimmt die Zuständigkeiten nach 
§ 88 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 und Satz 2 ZustV im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung 
und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG im nachfolgenden vom 
Gemeinderat beschlossenen Umfang: 

 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1) 

 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr und weitere Verfolgung und Ahndung 
der dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Bußgeldstelle 
nach Abs. 3 Satz 2) 

 Verfolgung von Verstößen gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit 
von Fahrzeugen (Abs. 3 Satz 1 Nr. 2) 

 Verfolgung von Verstößen gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit 
von Fahrzeugen und weitere Verfolgung und Ahndung der dabei festgestellten 
Ordnungswidrigkeiten (Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Bußgeldstelle nach Abs. 3 Satz 2) 

 Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 3 und 4 

 Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 3 und 4  und 
weitere Verfolgung und Ahndung der dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten 
(Bußgeldstelle nach Abs. 3 Satz 2). 

 
(2) Die Gemeinde überträgt und der Zweckverband übernimmt dabei im 

Zuständigkeitsbereich der Gemeinde auch alle notwendigen hoheitlichen Befugnisse bei der 
Durchführung des in Abs. 1 genannten Übertragungsumfanges. 

(3) 1Unbeschadet der Abs. 1 und 2 schließt die Gemeinde die grundsätzliche 
Vereinbarung nach § 1 Abs. 4. 2Die Gemeinde entscheidet darüber hinaus in eigener 
Zuständigkeit über den tatsächlichen örtlichen und zeitlichen Umfang der Mess- und 
Überwachungstätigkeit sowie dessen Änderungen; sie ist dabei an keine Vorgaben 
gebunden. 3Sie kann jederzeit die Überwachung aussetzen und bei Bedarf wieder 
aufnehmen. 4Die hierfür notwendigen Erklärungen bedürfen der Schriftform. 5Für die 
überwachungsfreie Zeit fallen keine Kosten an. 

(4) 1Die Allgemeine Meldepflicht nach Nr. 1.16.1 der IMBek vom 12. Mai 2006 obliegt 
der Gemeinde. 2Gleiches gilt für die jährliche Meldepflicht nach Nr. 1.16.2 IMBek; sie erhält 
hierzu jährlich bis zum 20. Februar eine den Anforderungen entsprechende Übersicht. 3Die 
amtliche Bekanntmachung nach Nr. 1.16.3 IMBek ist zu beachten! 
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§ 3 
Personal 

(1) Beide Vertragspartner vereinbaren, dass Bedienstete des Zweckverbandes zeitanteilig 
im Rahmen der Übertragung der Aufgaben in der Gemeinde tätig werden. 

(2) 1Das dafür benötigte Personal wird vom Zweckverband angestellt. 2Die 
personalrechtlichen Entscheidungen trifft der Zweckverband. 

 
§ 4 

Kosten  

(1) Die Gemeinde entrichtet im Rahmen der Aufgabenübertragung für die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Leistungen die besonderen Entgelte nach § 27 Abs. 2 und 3 VS 
in der jeweils gültigen Fassung. 

(2) 1Die Fälligkeit der besonderen Entgelte ergibt sich aus § 27 Abs. 5 VS. 2Mit Ablauf der 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und Abschluss aller Verfahren 
erhält die Gemeinde eine Gesamtübersicht (Gesamtbescheid) über Leistungen und Entgelte. 
3Eventuelle Mehr- oder Minderzahlungen werden auf Grund der Gesamtübersicht nach Satz 
2 innerhalb von vier Wochen nach Zugang des Gesamtbescheides zur Zahlung fällig bzw. 
erstattet. 

§ 5 
Verteilung der Verwarnungs- und Bußgelder 

(4) Die Einnahmen aus der Festsetzung von Verwarnungsgeldern und Bußgeldern durch 
den Zweckverband stehen ausschließlich der Gemeinde zu, in deren Gebiet die 
Ordnungswidrigkeit festgestellt wurde, soweit im Rahmen der nach § 2 Abs. 1 und 2 
übertragenen Aufgaben der Zweckverband auch Ahndungsbehörde (Bußgeldstelle) ist. 

(5) 1Die Gemeinde erhält vom Zweckverband monatlich eine Aufstellung über die 
festgesetzten Verwarnungsgelder und Bußgelder und deren Eingänge. 2Eingegange-ne 
Verwarnungsgelder und Bußgelder werden monatlich an die Gemeinde überwiesen. 

(6) 1Mit Ablauf der Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und 
Abschluss aller Verfahren erhält die Gemeinde eine Gesamtübersicht über die 
Festsetzungen und deren Eingänge. 2Gleichzeitig erfolgt der Kontoausgleich mit der 
Gemeinde. 

§ 6 
Geltungsdauer der Zweckvereinbarung, Kündigung 

(1) 1Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 VS können die Leistungen des Zweckverbandes längstens 
für zwei Jahre im Rahmen einer Zweckvereinbarung in Anspruch genommen werden. 2Die 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung beträgt daher ebenfalls längstens zwei Jahre, 
mindestens jedoch ein Jahr, ab Wirksamwerden. 3Die tatsächliche Geltungsdauer ist 
daher durch den Gemeinderat (Art. 32 Abs. 2 Nr. 1 GO) zu beschließen. 4Für den Fall, dass 
vor Ablauf der Geltungsdauer der laufenden Zweckvereinbarung dem Zweckverband ein 
entsprechender Beitrittsbeschluss (Antrag auf Mitgliedschaft) der Gemeinde bereits vorliegt, 
verlängert sich die Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung bis zum In-Kraft-Treten der 
notwendigen Änderung der Verbandssatzung (§ 6 Abs. 3 Satz 3 VS). 

(2) 1Eine zunächst auf zwei Jahre abgeschlossene Zweckvereinbarung kann jedoch unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des ersten Laufjahres gekündigt werden. 
2Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

(3) 1Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 2Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 
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§ 7 
Änderung des Übertragungsumfanges 

1Jede Änderung des Übertragungsumfanges nach § 2 Abs. 1 und 2 bedarf des 
Abschlusses einer neuen Zweckvereinbarung. 2Der Neuabschluss hat keine Auswirkungen 
auf die ursprüngliche Geltungsdauer nach § 6 Abs. 1 Satz 3. 

 

§ 8 
Streitigkeiten und Schlichtung 

Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der an dieser Zweckvereinbarung beteiligten 
Körperschaften soll die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes angerufen werden. 

 

§ 9  
Inkrafttreten 

(1) 1Diese Zweckvereinbarung wird am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Aufsichtsbehörde wirksam. 2Sie gilt zwei Jahre.  

(2) Die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes übermittelt dem Zweckverband und der 
Gemeinde sowie deren Aufsichtsbehörde das entsprechende Amtsblatt bzw. einen Auszug 
davon. 
 
 
Töging a.Inn, den 11. Januar 2019 Türkenfeld, den 16. Januar 2019 
für den Zweckverband für die Gemeinde Türkenfeld 
 
 
 
gez................................................... gez.................................................. 
Stefan Schalk Pius Keller 
Stellv. Verbandsvorsitzender Erster Bürgermeister  
 
 
                               Siegel                                     Siegel                   
                                                                      

 

III. 

Die dieser amtlichen Bekanntmachung zugrunde liegende Zweckvereinbarung wurde vom 
Landratsamt Altötting als der nach Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Abs. 2 KommZG 
zuständigen Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes mit Bescheid vom 10. Januar 2019 Nr. 
31-1403.6/2 gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
Altötting, 8. Februar 2019 
Landratsamt Altötting 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Nr. 31 – Az. 1403.6/2 

Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern, Töging a.Inn; 
ZWECKVEREINBARUNG mit der Verwaltungsgemeinschaft Tittling  

I. 

Zwischen dem Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern und der 
Verwaltungsgemeinschaft Tittling wurde ein Zweckvereinbarung nach Art. 7 Abs. 2 des 
Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit – KommZG – abgeschlossen, die aufgrund 
des Übergangs von Befugnissen genehmigungs- und bekanntmachungspflichtig ist. 

Diese Zweckvereinbarung wird gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 KommZG nachfolgend 
amtlich bekannt gemacht: 

II. 

Zweckvereinbarung 

zwischen dem 
Zweckverband kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern 

Werkstraße 1, 84513 Töging a.Inn, 
vertreten durch 

den stellvertretenden Verbandsvorsitzenden Stefan Schalk  
(nachfolgend Zweckverband genannt) 

und der 

Verwaltungsgemeinschaft Tittling, 
      

Landkreis Passau, 
Regierungsbezirk Niederbayern, 

für die Mitgliedsgemeinde Tittling 
vertreten durch 

 den Gemeinschaftsvorsitzenden Helmut Willmerdinger 
(nachfolgend VerwG genannt) 

Aufgrund von Art. 1 Abs. 1 Satz 2, Halbsatz 1 und Abs. 2 Satz 1, Art. 2 Abs. 1 und Art. 7 ff 
des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit -KommZG- in der jeweils gültigen 
Fassung, in Verbindung mit § 6 der Verbandssatzung – VS – vom 7. Mai 2007, zuletzt 

geändert durch Satzung vom 20. November 2018, schließen die oben genannten 
Körperschaften folgende 

 
Zweckvereinbarung 

zur Übertragung von Aufgaben und Befugnissen 
im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes 

§ 1 
Grundsatz 

(1) 1Gemäß Art. 4 Abs. 1 Satz 1 der Verwaltungsgemeinschaftsordnung für den Freistaat 
Bayern – VGemO – ist im Rahmen des § 88 Abs. 3 Satz 1 der Zuständigkeitsverordnung 
(ZustV) auch eine Verwaltungsgemeinschaft in dem dort genannten Umfang (Nrn. 1 bis 4) für 
ihre Mitgliedsgemeinden zuständig für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG). 2Nach § 88 Abs. 3 
Satz 2 ZustV ist eine VG auch für die weitere Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG zuständig (Bußgeldstelle), soweit sie diese 
Zuständigkeiten tatsächlich wahrnimmt. 

(2) Nach § 4 Abs. 1 VS führt der Zweckverband für seine Verbandsmitglieder die in Abs. 1 
beschriebenen Aufgaben im gleichen Umfang durch. 
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(3) Für beide Körperschaften erfolgt die Verkehrsüberwachung im übertragenen 
Wirkungskreis nach Maßgabe der für die Polizei geltenden Vorschriften. 

(4) Ort, Zeit und Umfang der Überwachung bestimmen sich nach der jeweiligen 
Vereinbarung mit dem örtlich zuständigen Polizeipräsidium und der örtlich zuständigen 
Polizeidienststelle (Nr. 1.3 der IMBek vom 12. Mai 2006, AllMBl S. 161). 

§ 2 
Übertragung von Aufgaben und Befugnissen, Ausnahmen 

(1) Die VerwG überträgt und der Zweckverband übernimmt für das Gebiet der oben 
genannten Mitgliedsgemeinde/n die Zuständigkeiten nach § 88 Abs. 3 Satz 1 Nrn. 1 bis 4 
und Satz 2 ZustV im Rahmen der gemeindlichen Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG im nachfolgenden von der 
Gemeinschaftsversammlung beschlossenen Umfang: 

für die Mitgliedsgemeinde Tittling 

 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1) 

 Verfolgung von Verstößen im ruhenden Verkehr und weitere Verfolgung und Ahndung 
der dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten (Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Bußgeldstelle 
nach Abs. 3 Satz 2) 

 Verfolgung von Verstößen gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit 
von Fahrzeugen (Abs. 3 Satz 1 Nr. 2) 

 Verfolgung von Verstößen gegen die Vorschriften über die zulässige Geschwindigkeit 
von Fahrzeugen und weitere Verfolgung und Ahndung der dabei festgestellten 
Ordnungswidrigkeiten (Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und Bußgeldstelle nach Abs. 3 Satz 2) 

 Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 3 und 4 

 Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten nach Abs. 3 Satz 1 Nrn. 3 und 4  und 
weitere Verfolgung und Ahndung der dabei festgestellten Ordnungswidrigkeiten 
(Bußgeldstelle nach Abs. 3 Satz 2). 
 

(2) Die VerwG überträgt und der Zweckverband übernimmt dabei von der VerwG im 
Gebiet der genannten Mitgliedsgemeinde/n auch alle notwendigen hoheitlichen Befugnisse 
bei der Durchführung des in Abs. 1 genannten Übertragungsumfanges. 

(3) 1Unbeschadet der Abs. 1 und 2 schließt die VerwG für Ihre Mitgliedsgemeinde/n die 
grundsätzliche/n Vereinbarung/en nach § 1 Abs. 4. 2Die VerwG entscheidet darüber hinaus 
im Einvernehmen mit ihrer/n Mitgliedsgemeinde/n in eigener Zuständigkeit über den 
tatsächlichen örtlichen und zeitlichen Umfang der Mess- und Überwachungstätigkeit sowie 
dessen Änderungen; sie ist dabei an keine Vorgaben gebunden. 3Sie kann jederzeit die 
Überwachung aussetzen und bei Bedarf wieder aufnehmen. 4Die hierfür notwendigen 
Erklärungen bedürfen der Schriftform. 5Für die überwachungsfreie Zeit fallen keine Kosten 
an. 

(4) 1Die Allgemeine Meldepflicht nach Nr. 1.16.1 der IMBek vom 12. Mai 2006 obliegt 
der VerwG. 2Gleiches gilt für die jährliche Meldepflicht nach Nr. 1.16.2 IMBek; sie erhält 
hierzu jährlich bis zum 20. Februar eine den Anforderungen entsprechende Übersicht. 3Die 
amtliche Bekanntmachung nach Nr. 1.16.3 IMBek ist zu beachten! 

§ 3 
Personal 

(1) Beide Vertragspartner vereinbaren, dass Bedienstete des Zweckverbandes zeitanteilig 
im Rahmen der Übertragung der Aufgaben in der VerwG tätig werden. 

(2) 1Das dafür benötigte Personal wird vom Zweckverband angestellt. 2Die 
personalrechtlichen Entscheidungen trifft der Zweckverband. 
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§ 4 

Kosten 

(3) Die VerwG entrichtet im Rahmen der Aufgabenübertragung für die tatsächlich in 
Anspruch genommenen Leistungen die besonderen Entgelte nach § 27 Abs. 2 und 3 VS 
in der jeweils gültigen Fassung. 

(4) 1Die Fälligkeit der besonderen Entgelte ergibt sich aus § 27 Abs. 5 VS. 2Mit Ablauf der 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und Abschluss aller Verfahren 
erhält die VerwG eine nach Mitgliedsgemeinde/n aufgeschlüsselte Gesamtübersicht 
(Gesamtbescheid) über Leistungen und Entgelte. 3Eventuelle Mehr- oder Minderzahlungen 
werden auf Grund der Gesamtübersicht nach Satz 2 innerhalb von vier Wochen nach 
Zugang des Gesamtbescheides zur Zahlung fällig bzw. erstattet. 

§ 5 
Verteilung der Verwarnungs- und Bußgelder 

(1) Die Einnahmen aus der Festsetzung von Verwarnungsgeldern und Bußgeldern durch 
den Zweckverband stehen der VerwG zu, in deren Mitgliedsgemeinde/n die 
Ordnungswidrigkeit festgestellt wurde, soweit im Rahmen der nach § 2 Abs. 1 und 2 
übertragenen Aufgaben der Zweckverband auch Ahndungsbehörde (Bußgeldstelle) ist. 

(2) 1Die VerwG erhält vom Zweckverband monatlich eine nach Mitgliedsgemeinde/n 
aufgeschlüsselte Aufstellung über die festgesetzten Verwarnungsgelder und Bußgelder und 
deren Eingänge. 2Eingegangene Verwarnungsgelder und Bußgelder werden vierteljährlich 
an die VerwG ausbezahlt. 

(3) 1Mit Ablauf der Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung (§§ 6 und 9 Abs. 1) und 
Abschluss aller Verfahren erhält die VerwG eine nach Mitgliedsgemeinde/n aufgeschlüsselte 
Gesamtübersicht über die Festsetzungen und deren Eingänge. 2Gleichzeitig erfolgt der 
Kontoausgleich mit der VerwG. 

 
§ 6 

Geltungsdauer der Zweckvereinbarung, Kündigung 

(1) 1Gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 VS können die Leistungen des Zweckverbandes längstens 
für zwei Jahre im Rahmen einer Zweckvereinbarung in Anspruch genommen werden. 2Die 
Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung beträgt daher ebenfalls längstens zwei Jahre, 
mindestens jedoch ein Jahr, ab Wirksamwerden. 3Die tatsächliche Geltungsdauer ist 
daher durch die Gemeinschaftsversammlung (Art. 10 Abs. 2 VGemO, Art. 26 Abs.1 
KommZG, Art. 32 Abs. 2 Nr. 1 GO) zu beschließen. 4Für den Fall, dass vor Ablauf der 
Geltungsdauer der laufenden Zweckvereinbarung dem Zweckverband ein entsprechender 
Beitrittsbeschluss (Antrag auf Mitgliedschaft) der Verwaltungsgemeinschaft bereits vorliegt, 
verlängert sich die Geltungsdauer dieser Zweckvereinbarung bis zum In-Kraft-Treten der 
notwendigen Änderung der Verbandssatzung (§ 6 Abs. 3 Satz 3 VS). 

(2) 1Eine zunächst auf zwei Jahre abgeschlossene Zweckvereinbarung kann jedoch unter 
Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des ersten Laufjahres gekündigt werden. 
2Die Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

(3) 1Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 2Abs. 2 Satz 2 gilt 
entsprechend. 

§ 7 
Änderung des Übertragungsumfanges 

1Jede Änderung des Übertragungsumfanges nach § 2 Abs. 1 und 2 bedarf des 
Abschlusses einer neuen Zweckvereinbarung. 2Der Neuabschluss hat keine Auswirkungen 
auf die ursprüngliche Geltungsdauer nach § 6 Abs. 1 Satz 3. 
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§ 8 

Streitigkeiten und Schlichtung 

Bei Streitigkeiten über Rechte und Pflichten der an dieser Zweckvereinbarung beteiligten 
Körperschaften soll die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes angerufen werden. 

§ 9 
Inkrafttreten 

(1) 1Diese Zweckvereinbarung wird am Tag nach der amtlichen Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Aufsichtsbehörde wirksam. 2Sie gilt zwei Jahre.  

(2) Die Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes übermittelt dem Zweckverband und der 
VerwG sowie deren Aufsichtsbehörde das entsprechende Amtsblatt bzw. einen Auszug 
davon. 
 
Töging a.Inn, den 11. Januar 2019 Tittling, den 16. Januar 2019 
für den Zweckverband für die VerwG Tittling 
 
.................................................. ................................................. 
Stefan Schalk Helmut Willmerdinger 
Stellv. Verbandsvorsitzender Gemeinschaftsvorsitzender  
                                 
                                     Siegel                                                   Siegel                   
 

 

III. 

Die dieser amtlichen Bekanntmachung zugrunde liegende Zweckvereinbarung wurde vom 
Landratsamt Altötting als der nach Art. 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 KommZG 
zuständigen Aufsichtsbehörde des Zweckverbandes mit Bescheid vom 10. Januar 2019 Nr. 
31-1403.6/2 gemäß Art. 12 Abs. 2 Satz 1 KommZG rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
Altötting, 8. Februar 2019 
Landratsamt Altötting 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sg. 21 – Az.: 641.5/4 
 
 
Wasserrecht; 
 
Planfeststellung für das Vorhaben Alz, Gewässer I. Ordnung – Deichsanierung Hoch-
wasserschutz Emmerting, hier: Bauabschnitt BA 03 Emmerting-Au, Flusskilometer 
7,600 bis 9,900 (Gewässerausbau gemäß § 67 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes – 
WHG – Planfeststellung nach § 68 Abs. 1 und § 70 Abs. 1 WHG in Verbindung mit Art. 
72 ff. des Bayerischen Verwaltungsverfahrensgesetzes – BayVwVfG)  
 

1. Planfeststellungsbeschluss des Landratsamtes Altötting vom 23.01.2019 zum Antrag 
des Freistaates Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Traunstein vom 
05.10.2015, Az.: B1-4441.2-AÖ Emm-15663/2015 
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1.1 Der Plan des Freistaates Bayern  –Vorhabensträger–,  vertreten durch das Wasser- 
wirtschaftsamt Traunstein, für die Deichsanierung an der Alz (Flusskilometer 7,600 
bis 9,900) im Rahmen des Hochwasserschutzes Emmerting (BA03 Oberemmerting-
Au), wird unter Nebenbestimmungen (Auflagen und Bedingungen) festgestellt. Die 
Maßnahme dient dem Wohl der Allgemeinheit.  

 
1.2 Der festgestellte Plan umfasst folgende Unterlagen:  

 
Bauentwurf vom 30.09.2015 mit 
 
Erläuterungsbericht 
Übersichtslageplan M 1 : 25.000 
Lagepläne und Flurpläne M 1 : 5.000 und M 1 : 1.000 
Längsschnitt M 1 : 2.000 und M 1 : 50 
Regelquerschnitte 
Regelprofile 
Grundstücksverzeichnis 
Grunderwerbspläne M 1 : 1.000 
Kostenermittlung 
Bauwerksverzeichnis 
Hydraulischer Nachweis mit Unterlagen  
Geotechnischer Bericht mit Unterlagen 
Standsicherheitsnachweis 
Altlasten-Lageplan M 1 : 5.000 
Bodenschutz 
Immissionsorte mit Lageplan M 1 : 5.000 
Landschaftspflegerischer Begleitplan (Text und Plan) 
Bestands- und Konfliktplan 
Maßnahmenplan 
Ersatzmaßnahmen 
Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) 
FFH-Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) 
Fachbeitrag zur FFH-VP 
Natura 2000 Gebietsrecherche online 
Natura 2000 Bayern, Dokumentration FFH-Verträglichkeitsabschätzung (FFH-VA) 
Umweltverträglichkeitsstudie (UVS) 
 
Tekturplanung vom 15.12.2017 mit gleichen Positionen wie zum ersten Bauentwurf 
 

1.3 Gegenstand der Planfeststellung ist die Deichsanierung an der Alz (Gewässer I. 
Ordnung) im Bereich der Gemeinde Emmerting. Das Vorhaben beinhaltet zwischen 
Flusskilometer 7,600 und 9,900 den Einbau einer statisch tragenden Innendichtung, 
das Ausgleichen von Setzungen sowie das Wiederherstellen einer befahrbaren 
Deichkrone. Die Zufahrt zur Baustelle wird über Gemeindestraßen sichergestellt, das 
vorhandene öffentliche Wegenetz gewährleistet die Zufahrt zum Deich. Allerdings 
fehlt eine Deichabfahrt, weshalb am Ende des Deiches (Hektometer 53,4) eine Wen-
deplattform hergestellt wird. Das Mindestfreibord für den gesamten Deich wurde auf 
0,20 Meter festgelegt. 
 

1.4 Zweck des Vorhabens ist der Schutz der Gemeinde Emmerting vor dem Bemes- 
sungsabfluss BHQ = 725 m³/s. Dies entspricht nach derzeitigen Erkenntnissen einem 
hundertjährlichen Hochwasserereignis (HQ100 = 630 m³/s), zzgl. 15 % Klimazuschlag. 
 

1.5 Der Planfeststellungsbeschluss wurde mit zahlreichen Auflagen zum Natur- u. Land- 
schaftsschutz, Gewässerschutz sowie zum Schutz sonstiger öffentlicher und privater 
Interessen verbunden. 
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1.6 Der Planfeststellungsbeschluss ersetzt die Ausnahme gemäß § 34 Abs. 3 bis 5 des  

BNatSchG wegen der grundsätzlichen Unzulässigkeit des Projektes, die artenschutz-
rechtliche Ausnahme gemäß § 45 des BNatSchG hinsichtlich des Dunklen Wiesen-
knopf-Ameisenbläulings und der Haselmaus, die Befreiung von den Verboten der Na-
turschutzverordnung Az. 820-8622-10/87 vom 25.07.1990, die Zulassung der Beseiti-
gung von Wald zugunsten einer anderen Bodennutzungsart (Rodungserlaubnis) nach 
Art. 9 Abs. 8 des BayWaldG und die Ausnahme gemäß § 30 Abs. 3 BNatSchG für die 
Rodung von Auwaldflächen. Soweit hierzu das Einvernehmen der Fachbehörden er-
forderlich war, wurde dieses eingeholt 
.  

2. Für die mit dem Planfeststellungsbeschluss genehmigten Maßnahmen ist die soforti-
ge Vollziehbarkeit angeordnet. 
  

3. Rechtsbehelfsbelehrung 
 
            Gegen diesen Bescheid können Sie Klage erheben. Die Klage müssen Sie inner-  
            halb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Bescheids bei dem  
 

                Bayerischen Verwaltungsgericht in München, 
            Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München, 
                Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München, 
 
            schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle die-  
            ses Gerichts erheben. In der Klage müssen Sie den Kläger, den Beklagten (Frei- 
            staat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen, ferner  
            sollen Sie einen bestimmten Antrag stellen und die zur Begründung dienenden Tat- 
            sachen und Beweismittel angeben. Der Klageschrift sollen Sie diesen Bescheid  in  
            Urschrift oder Abschrift beifügen. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Sie Ab- 
            schriften für die übrigen Beteiligten beifügen. 
 
            Ein Rechtsbehelf gegen diesen Bescheid hat nach § 80 Abs. 2 Nr. 1 der Verwal- 
            tungsgerichtsordnung (VwGO) keine aufschiebende Wirkung. Beim Bayerischen 
            Verwaltungsgericht in 80335 München, Bayerstraße 30, kann die Anordnung der  
            aufschiebenden Wirkung beantragt werden.  
 
             Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
            -  Die Klageerhebung in elektronischer Form (z.B. durch E-mail)  ist unzulässig. 
 
            -  Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten seit  
                01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu entrichten. 
 

4. Eine Ausfertigung des Planfeststellungsbeschlusses mit Rechtsbehelfsbelehrung und 
eine Ausfertigung des festgestellten Plans liegen in der Zeit vom 18.02.2019 bis ein-
schließlich 04.03.2019 im Rathaus der Gemeinde Emmerting, Zi.Nr. OG 13, Untere 
Dorfstraße 3, 84547 Emmerting, während der üblichen Dienstzeiten zur Einsichtnah-
me aus. Die Unterlagen sind auch im Internet unter der Adresse  
www.lra-aoe.de/umweltschutz-recht-und-technik/wasserrecht bereitgestellt Maßgeb-
lich ist der Inhalt der zur Einsicht ausgelegt Unterlagen. 
 

5. Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Planfeststellungsbeschluss auch gegen-
über den Betroffenen als zugestellt, denen er nicht gegen Empfangsbekenntnis oder 
mit Postzustellungsauftrag individuell zugestellt worden ist. 

 

http://www.lra-aoe.de/umweltschutz-recht-und-technik/wasserrecht
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6. Nach der öffentlichen Bekanntmachung kann der Planfeststellungsbeschluss bis zum 
Ablauf der Rechtsbehelfsfrist (03.04.2019) von den Betroffenen schriftlich beim Land-
ratsamt Altötting, Sachgebiet 21, Bahnhofstraße 13, 84503 Altötting angefordert wer-  
den. 

 
 
Altötting, 06.02.2019   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bekanntmachung der Sparkasse Altötting-Mühldorf 
 
Das verloren gegangene Sparkassenbuch  der Sparkasse Altötting-Mühldorf 

 
Nr. 3405014394 

 
lautend auf  
 
Konrad Geischeder, geb. 12.11.1933 
Sonnenstr. 12 
84518 Garching a.d.Alz 
 
wird aufgeboten. 
 
Inhaber müssen ihre Ansprüche bis spätestens 08.05.2019 bei der Sparkasse Altötting-
Mühldorf geltend machen. Nach diesem Zeitpunkt wird das Sparkassenbuch für kraftlos 
erklärt. 
 
 
Altötting, 06.02.2019 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
L a n d r a t s a m t A l t ö t t i n g 

Erwin Schneider 
Landrat 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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